Personenbezogener Lernplan


Vorschlag zur Erstellung
EINES PERSONENBEZOGENEN LERNPLANS

FÜR SCHÜLER/INNEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND
Rechtliche Grundlagen 

· Das Lehrerkollegium legt, dem Kompetenzniveau der Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund entsprechend, die notwendige Anpassung der Unterrichtsprogramme fest. (DPR vom 31. August 1999, Nr. 394, Art. 45) 

· Das individuelle Bildungsprogramm sieht Maßnahmen der Sprachförderung und eine Anpassung der curricularen Planung vor.  (Linee Guida Miur, 2006) 

· Um den Erwerb der Unterrichtssprache zu unterstützen, können spezifische Maßnahmen vorgesehen werden, und zwar in Form individueller Förderung oder der Förderung in Schülergruppen. (DPR vom 31. August 1999, Nr. 394, Art. 45)
· Die Planung muss auf die spezifischen Bedürfnisse und auf die kontinuierliche Beobachtung des Spracherwerbsprozesses ausgerichtet sein. (Linee Guida Miur, 2006)
Erstellung des Personenbezogenen Lernplans (PLP) 

Der Klassenrat erstellt den PLP und stützt sich dabei auf die Kriterien, welche vom Lehrerkollegium festgelegt worden sind. Der Klassenrat kann beschließen, in der ersten Phase den Erwerb der Unterrichtssprache in den Vordergrund zu stellen; dabei sind die Lehrpersonen aller Fachbereiche gefordert, ihren Beitrag zur Unterstützung des Spracherwerbs zu leisten.
Leitlinien für den Klassenrat  (Anlage 1) 


Der Klassenrat: 
· erhebt die Ausgangslage und die Kompetenzen des Schülers/der Schülerin; falls erforderlich, kann der Klassenrat dabei auf die Unterstützung eines Interkulturellen Mediators/einer Interkulturellen Mediatorin zurückgreifen (vgl. dazu “Willkommen in Kindergarten und Schule. Leitfaden für den Einsatz Interkultureller Mediatorinnen und Mediatoren im Bildungssystem”, Pädagogisches Institut für die deutsche Sprachgruppe, 2009, S. 15-18);
· plant die Sprachförderkurse innerhalb und außerhalb der Unterrichtszeit; die Sprachförderung kann mit schulinternen Ressourcen bzw. in Zusammenarbeit mit den Sprachenzentren organisiert werden; 
· gibt die didaktischen Maßnahmen an, welche für die Förderung des Spracherwerbs in der Unterrichtssprache vorgesehen sind (Sprachkurse innerhalb bzw. außerhalb des Unterrichts, Aufholkurse, individuelle Lernberatung,  Dokumentation der Lernentwicklung, Anleitung zum selbstständigen Lernen, Angebote mit Wahlmöglichkeiten…);

· beschließt gegebenenfalls die Fächer, die einstweilig durch spezifische Sprachfördermaßnahmen ersetzt werden; wichtige Grundlagen für die Entscheidung sind die Kompetenzen des Schülers/der Schülerin, die Schulstufe und der Schultyp. Für diese Fächer kann im 1. Semester im Bewertungsbogen des Schülers/der Schülerin angegeben werden: “Da sich der Schüler/die Schülerin in der ersten Phase des Spracherwerbs befindet, wird er einstweilig nicht bewertet”.

· führt die Fächer an, in denen der Schüler/die Schülerin der curricularen Planung der Klasse folgt (so können z.B. in der ersten Phase praxisorientierte Fächer bevorzugt werden);
· legt die Fächer fest, in denen der Schüler/die Schülerin einem Personenbezogenen Lernplan folgt
;

· nennt evtl. andere Maßnahmen der Schule;
· bestimmt die fächerübergreifenden Kompetenzziele, die gemeinsam verfolgt werden. 
Leitlinien für die einzelne Lehrperson  (Anlage 2) 


Die Lehrperson erstellt einen Personenbezogenen Lernplan für das eigene Fach:
· er/sie bestimmt die Kernbereiche und die grundlegenden Kompetenzen des Fachs; 

· er/sie reduziert, ersetzt und ergänzt die Kompetenzziele, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kenntnisse und Haltungen, die im Fach vorgesehen sind; 
· er/sie ermittelt innerhalb des Faches interkulturelle Themenbereiche und sieht Möglichkeiten vor, um Sprachenvielfalt und Mehrsprachigkeit sichtbar zu machen und zu fördern; 
· er/sie überlegt geeignete methodische und didaktische Maßnahmen (Visualisierung, Vereinfachung von Texten, Wortlisten und Glossare, praktische Aktivitäten und entdeckendes Lernen, kooperatives Lernen, Arbeit in Kleingruppen, Partnerarbeit,…);

· er/sie gibt die Bewertungsmethoden an: diese sind auf die Sprachkompetenz des Schülers/der Schülerin abzustimmen (z.B. Multiple-Choice-Verfahren, Richtig-Falsch, Tabellen, Lückentext, Zuordnung…). Dabei muss auch das Niveau berücksichtigt werden, auf dem der Schüler/die Schülerin beim Erwerb der Bildungssprache und beim Aufbau des Fachwortschatzes steht.
Anlage 1
	SCHULE
	     

	SCHULJAHR
	     


Angaben zum Schüler/zur Schülerin

	Familienname, Name

	     

	Geboren am
	     

	Staatsbürgerschaft
	     

	Jahre im Bildungssystem:

des Ursprungslandes 
	     

	in Südtirol/ in Italien
	     

	Klasse (DPR 31 agosto 1999 n. 394, art.45)

	     

	Familiensprache
	     

	Unterrichtssprache im Ursprungsland
	     

	Andere Sprachen
	     

	Der Schüler/die Schülerin nimmt am Religionsunterricht teil:
	Ja  FORMCHECKBOX 
  Nein  FORMCHECKBOX 



	Andere Informationen
	     

	
	

	Folgende Lehrperson wird vom Klassenrat zum/zur Tutor/in des Schülers/der Schülerin ernannt (für die Kontakte mit: dem Klassenrat, der Lehrperson der Sprachförderkurse, der Arbeitsgruppe Interkulturelles Lernen,  dem Mediator/der Mediatorin, der Familie, evtl. den Beratern/Beraterinnen des PBZ,  dem Sozialdienst…):

	     

	Ist für die Ersteingliederung bzw. für Kontakte mit der Familie die Zusammenarbeit mit einem Interkulturellen Mediator/einer Interkulturellen Mediatorin vorgesehen? (Linee Guida MIUR, 2006, Legge n.40/98, art.40, comma1, Legge n.40/98,art.36, comma III)  

Ja  FORMCHECKBOX 
  Nein  FORMCHECKBOX 



	Mediator/in, Genossenschaft?    
	     

	Stundenanzahl:  
	     


Erhebung der Kompetenzen in der Ausgangslage
 

1. Sprachkompetenz
Kompetenzen Unterrichtssprache? Ja  FORMCHECKBOX 
  Nein  FORMCHECKBOX 

Wenn ja, Niveau nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen angeben:

	DEUTSCH (L2)
	A1
	A2
	B1
	B2

	Hören 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Lesen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	An Gesprächen teilnehmen 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Zusammenhängendes Sprechen 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Schreiben 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	Italienisch
	A1
	A2
	B1
	B2

	Hören 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Lesen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	An Gesprächen teilnehmen 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Zusammenhängendes Sprechen 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Schreiben 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	Englisch
	A1
	A2
	B1
	B2

	Hören 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Lesen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	An Gesprächen teilnehmen 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Zusammenhängendes Sprechen 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Schreiben 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	Andere Sprache
     
	A1
	A2
	B1
	B2

	Hören 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Lesen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	An Gesprächen teilnehmen 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Zusammenhängendes Sprechen 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Schreiben 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



2. Kompetenzen in den Lernbereichen

    Mathematisch-naturwissenschaftlich-technologischer Bereich
	     


    Geschichtlich-geographisch-sozial-religiöser Bereich
	     


    Künstlerisch-expressiver Bereich
	     


3. Andere Interessen und Kompetenzen
	     



Der Klassenrat beschließt folgende Maßnahmen für den Schüler/die Schülerin:
	Sprachkurs
	Zeitraum
	Studenplan
	Lehrperson
	Ort
	Stunden-
anzahl

	innerhalb der Unterrichtszeit
	     
	     
	     
	     
	     

	außerhalb der Unterrichtszeit
	     
	     
	     
	     
	     

	
	
	
	
	
	Insg.:
     


	Fächer 
	Programm der Klasse 
	PLP
	Zeitweilig ersetzt 

von … bis …
	Aufholkurs
Stunden-anzahl 
	 Lernberatung

Stundenanzahl
	Andere 

Maßnahmen

	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	     
	     

	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	     
	     

	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	     
	     

	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	     
	     

	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	     
	     

	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	     
	     

	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	     
	     

	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	     
	     

	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	     
	     

	     
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	     
	     
	     
	     


	Fächerübergreifende Kompetenzziele
	     


Als Anlage folgen die Fachprogramme, in denen ein PLP vorgesehen ist, mit Angabe der Kompetenzen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kenntnisse und Methoden sowie den entsprechenden Formen der Bewertung. (Anlage 2)

Datum      
Die Schulführungskraft      

Anlage 2

PERSONENBEZOGENER LERNPLAN
FÜR SCHÜLER/INNEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND
DPR.394/99,Art.45, Legge N.53/2003, Decreto Legislativo N.76/2005
	Schüler/in
	     

	Klasse
	     

	Schuljahr
	     

	Fach
	     

	Lehrperson
	     


Lerneinheit         
Zeitraum       
	Fertigkeiten
Fähigkeiten
Kenntnisse
	     
     
     

	Kompetenzen/ Ziele
	     

	Methoden/Materialien
	     

	Formen der Bewertung
	     


Lerneinheit         
Zeitraum       
	Fertigkeiten
Fähigkeiten
Kenntnisse
	     
     
     

	Kompetenzen/ Ziele
	     

	Methoden/Materialien
	     

	Formen der Bewertung
	     


Die Lehrperson        




































� vgl. Beschluss LR Nr. 2485 vom 12.10.2009 „BEWERTUNG DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER AN DEN GRUND- UND MITTELSCHULEN DES LANDES“, Anlage 1, Art. 20. 


Im Protokoll der Bewertungskonferenz kann festgehalten werden: “Die Bewertung bezieht sich auf die im PLP gesteckten Ziele”.


� vgl. Beschluss LR Nr. 2485 vom 12.10.2009 „BEWERTUNG DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER AN DEN GRUND- UND MITTELSCHULEN DES LANDES“, Anlage 1, Art. 20. 


Im Protokoll der Bewertungskonferenz kann festgehalten werden:“Die Bewertung bezieht sich auf die im PLP gesteckten Ziele”.


� vgl. � HYPERLINK "http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/de" ��http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/de�  und Sprachenpass im Europäischen Sprachenportfolio





